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1 Veranlassung

Die Stadt Papenburg beabsichtigt, die Wohnbebauung an der WaldseestralRe in Aschendorf
zu erweitern. Da in der Nachbarschaft der Planflache landwirtschaftliche Tierhaltung betrie-
ben wird, die Geruchsemissionen verursacht, soll geprift werden, ob sich die Ge-
ruchsimmissionen im Bereich des Plangebietes im tolerierbaren Bereich bewegen. Die Stadt
Papenburg hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen beauftragt, die Geruchsimmis-

sionen zu bestimmen.

Die Begutachtung erfolgte gemaf Geruchsimmissions-Richtlinie Niedersachsen (GIRL; Ver-
waltungsvorschrift zur Festsetzung und Beurteilung von Geruchsimmissionen, 2009). Dabei
wird die belastigungsrelevante KenngroRe bestimmt, die gemal GIRL vom 29.02.08 und
einer Ergénzung vom 10.09.08 bei der Beurteilung der Belastigung durch Geriiche aus Tier-

haltungsanlagen heranzuziehen ist.
Zur Begutachtung standen zur Verfiigung

Immissionsgutachten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zur Bauleitplanung der
Stadt Papenburg im Bereich Aschendorf vom 31.03.2009,

Immissionsgutachten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zum Bauvorhaben des
landwirtschaftlichen Betriebes Walter Hackling, Bokeler StralRe 97 in Papenburg, vom
25.03.2009 und

Immissionsgutachten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zum Bauvorhaben des
landwirtschaftlichen Betriebes Theo Bulldt, WaldseestralBe 57 in Papenburg, vom
29.07.2015

2 Standortsituation

Die topografische Einordnung des Plangebietes ist in der Anlage | dargestellt.

Das Plangebiet liegt unmittelbar nérdlich und nordwestlich der vorhandenen Wohnbebauung,
Ostlich der Waldseestral3e. Das Plangebiet schliel3t mit dem Flurstiick 42 der Flur 55 der
Gemarkung Aschendorf direkt an das Neubaugebiet ,Am Rauhtopf* (B-Plan 238) an.

Im Beurteilungsgebiet gem. Ziff. 4.4.2 der GIRL (umgrenzt durch eine Linie mit einem Ab-
stand von 600 m um die Plangebietsgrenzen) befinden sich 5 landwirtschaftliche Hofstellen

und eine Pferdehaltung. Es handelt sich um folgende Hofstellen bzw. Tierhaltungen:

e Antonius Determann, Waldseestral3e 49 (Mastschweinehaltung)
e Ina Grosch, WaldseestralRe 47 (Pferdehaltung)

¢ Alfred Straubinger, Waldseestral3e 37 (Schafhaltung)

o Rudolf Strack, WaldseestralRe 25 (Rinderhaltung)



e Reit- und Fahrverein Aschendorf e. V., Hofer Kirchweg 8 (Pferdehaltung)
e Theo Buldt, Waldseestral3e 57 (Milchviehhaltung und Rinderaufzucht)

Sudwestlich des Plangebietes befindet sich eine ehemalige Klaranlage. Von hier aus wird
das in Aschendorf anfallende Abwasser in die Klaranlage von Papenburg gepumpt (Abwas-
serdurchgangsstation). Als Emissionsquelle ist der Annahmeschacht zu bertcksichtigen.

Norddstlich des Plangebietes befindet sich an der Bokeler Stral3e 97 der landwirtschaftliche
Betrieb Walter Hackling. Er halt zum Plangebiet einen Abstand von ca. 950 m. Da auf dem
Betrieb relativ grof3e Schweinestélle vorhanden sind, war nicht von vornherein auszuschlie-
Ren gewesen, dass die Geruchsemissionen aus dieser Tierhaltung zu relevanten Ge-

ruchsimmissionen im Plangebiet fuhren werden.

Die Geruchsemissionen dieser Tierhaltungen wurden in diesem Gutachten als Emissions-
quellen berticksichtigt. Erweiterungsabsichten in der Tierhaltung wurden von den Betrieben
Grosch und Determann geduf3ert. Diese Erweiterungsabsichten scheinen derzeit aus ge-
ruchsimmissionsschutzfachlicher Sicht genehmigungsfahig zu sein. Die zuséatzlichen Emissi-
onen, die sich aus diesen Erweiterungen ergeben wirden, fanden daher Eingang in die Be-
urteilung. Eine Erweiterung der anderen Tierhaltungen wird entweder nicht angestrebt oder
sie ist bereits durch vorhandene Bebauung eingeschrankt. Eine Erweiterung der Tierhaltung
dieser Betriebe scheint nur mdglich zu sein, wenn durch sie an der vorhandenen Nachbar-
bebauung keine wesentliche Erhéhung der Geruchsimmissionen verursacht wird. Daher
konnten mdgliche Anderungen der Tierhaltungen dieser Betriebe in der vorliegenden Begut-

achtung unbericksichtigt bleiben.

3 Datengrundlage

Der Grol3teil der berticksichtigten Tierhaltungen wurde im Rahmen des o. g. Gutachtens vom
31.03.2009 vor Ort in Augenschein genommen. Die Betriebsleiter bzw. deren Vertreter
machten in diesem Zusammenhang Angaben zur aktuellen und geplanten Tierhaltung. Eine
erneute Befragung dieser Betriebe/Betriebsleiter erfolgte nicht. Nach unserer Kenntnis haben
diese Betriebe in der Zwischenzeit keine Bauantrage zur Tierhaltung gestellt, so dass sich
der genehmigte Tierbestand nicht verandert hat. Auf telefonische Ruickfrage hat der Betrieb

Determann seine Erweiterungspléne aktuell bestatigt.

Die Kenntnisse der Tierhaltungen der Betriebe Bildt und Hackling gehen auf die 0. g. Immis-
sionsgutachten zurtick, die im Rahmen von Genehmigungsverfahren fur diese Betriebe er-

stellt wurden.
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Alle emissionsrelevanten Daten der berticksichtigten Tierhaltungen sind in den Anhangen 2

bis 8 zusammengestellt (nur fir den behdrdeninternen Gebrauch).

4 Beurteilung der zu erwartenden Geruchsimmissionssituation nach der
Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen (GIRL)

Die TA Luft in der aktuellen Fassung enthalt keine ndheren Vorschriften, in welcher Weise zu
prufen ist, ob von einer Anlage Geruchsimmissionen hervorgerufen werden, die im Sinne des
8§ 3 BImSchG Abs. 1 erhebliche Belastigungen darstellen. In Niedersachsen ist daher die
Verwaltungsvorschrift zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie — GIRL -) in der Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergénzung
vom 10.9.2008, die am 23.07.2009 als gem. RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW (Verwal-
tungsvorschrift zur Festsetzung und Beurteilung von Geruchsimmissionen) eingefiihrt wurde,

anzuwenden.

Als Grundlage der Beurteilung von Geruchsimmissionen wird in der GIRL die so genannte
Geruchsstunde auf der Basis von einer Geruchsstoffeinheit je Kubikmeter (1 GE/m3) heran-

gezogen. Die Geruchsstunde wird tUber die Immissionszeitbewertung definiert.

Hierbei werden Geruchsimmissionen von mindestens 6 Minuten Dauer innerhalb einer Stun-
de jeweils als volle Geruchsstunde gewertet und bei der Summation Uber das Jahr be-
rticksichtigt. Demgegeniiber werden Immissionszeiten von weniger als 10 % je Zeitintervall
(< 6 Minuten je Stunde) bei der Geruchshaufigkeitsermittlung vernachlassigt. Zur Beurteilung
der immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeit von Geruchseinwirkungen sind die relativen
Haufigkeiten der Geruchsstunden heranzuziehen und in Abhéngigkeit des jeweiligen Bauge-

bietes den hierfiir festgelegten Immissionswerten gegeniberzustellen.

Nach der GIRL sind Geruchsimmissionen im Sinne des § 3 (1) des BImSchG als erhebliche
Belastigungen anzusehen, wenn die in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebenen Immissi-

onswerte (IW) Uberschritten werden.

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte flr Geruchsstoffe in Abhangigkeit von der
Nutzungsart
Gebietskategorie Immissionsgrenzwert*
Wohn- und Mischgebiete 0,10
Gewerbe-/Industriegebiete 0,15
Dorfgebiete 0,15
* Ein Immissionswert von 0,10 entspricht z. B. einer Uberschreitungshaufigkeit der vorein-

gestellten Geruchskonzentration von 1 GE/m3in 10 % der Jahresstunden.



Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vortibergehend aufhalten, sind nach der
GIRL entsprechend den Grundsétzen des Planungsrechtes den o. g. Gebietskategorien bzw.

Baugebieten zuzuordnen.

Im Vorwort des Runderlasses zur Geruchsimmissions-Richtlinie wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass in Dorfgebieten und im AuRRenbereich auf die Belange der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe einschliefZlich ihrer Entwicklungsmaoglichkeit Ricksicht zu nehmen ist.
Nach den Auslegungshinweisen der aktuellen GIRL (zu Nr. 3.1 GIRL) kann im Auf3enbereich
ein Wert bis zu 25 % herangezogen werden. An Wohnh&usern landwirtschaftlicher Betriebe
bzw. ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebe kann ein noch héhere Wert akzeptiert werden
(Auslegungshinweise zu Nr. 1 GIRL).

AulBerdem ist zu bertcksichtigen, dass nach Abschnitt 5 der GIRL die Grundstiicksnutzung
mit einer gegenseitigen Pflicht zur Rucksichtnahme belastet sein kann, die unter anderem
dazu fuhren kann, dass der Belastigte in hoherem Malf3e Geruchseinwirkungen hinnehmen

muss.

Dies wird besonders der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage Bestandsschutz zu-
kommt. In diesem Fall kdnnen Belastigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie bei gleich-

artigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen waren.

Ein Vorhaben ist trotz des Erreichens der zulassigen Geruchswahrnehmungshaufigkeit im
Beurteilungsgebiet unter der Voraussetzung genehmigungsfahig, dass sich durch das Vor-
haben die gerundete KenngroRRe fur die Gesamtbelastung nicht andert, d. h. dass die Zu-
nahme der Geruchswahrnehmungshaufigkeit kleiner als 0,5 % der Jahresstunden ist (so

genannte ,kleine“ Irrelevanzregelung).

In der GIRL vom 29.02.2008 wird die unterschiedliche Belastigungswirkung der Geriiche der
landwirtschaftlichen Tierarten beriicksichtigt. Grundlage fir diese Regelung sind die Ergeb-
nisse eines in den Jahren 2003 bis 2006 durchgefiihrten, umfangreichen Forschungsvorha-
bens zur ,Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft’, das als Verbundprojekt der Bundes-
lander Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Wirttemberg, Mecklenburg-Vor-

pommern und Sachsen durchgefuhrt wurde.

Ziel dieses sog ,Funf-Lander-Projektes” war es, die Grundlagen fir ein spezifisches Beurtei-
lungssystem fur Geruchsimmissionen im Umfeld von Tierhaltungsanlagen auf Basis syste-
matischer Belastungs- und Belastigungsuntersuchungen zu entwickeln. In dieser Untersu-
chung wurde festgestellt, dass die Geruchsqualitat ,Rind“ kaum belastigend wirkt, gefolgt

von der Geruchsqualitat ,Schwein®.

Eine demgegeniber deutlich starkere Belastigungswirkung geht von der Geruchsqualitat

,Geflugel“ in der Form der Gefligelmast aus (Sucker et al., 2006).
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Den einzelnen Tierarten werden Gewichtungsfaktoren zugeordnet, die der nachfolgenden
Tabelle 2 zu entnehmen sind. Fuir hier nicht genannte Tierarten ist der Gewichtungsfaktor 1

heranzuziehen.

Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren f fur die einzelnen Tierarten

Tierartspezifische Geruchsqualitat Gewichtungsfaktor f

Mastgefliigel 15
(Puten, Masthahnchen)

Mastschweine, Sauen 0,75
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter
Beriicksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren fir eine ent-
sprechende Anzahl von Zuchtsauen)

Milchkihe mit Jungtieren 0,5
(einschl. Mastbullen und Kalbermast, sofern diese zur Geruchsimmis-
sionsbelastung nur unwesentlich beitragen)

Die GIRL sieht daher vor, dass eine beldstigungsrelevante Kenngrol3e IGy zu berechnen und
anschlieRend mit den Immissions(grenz)werten zu vergleichen ist, wenn Geriiche aus land-
wirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen beurteilt werden.

Fur die Berechnung der belastigungsrelevanten KenngroR3e 1G;, soll die Gesamtbelastung IG
mit dem Faktor fgesamt multipliziert werden:

IGp, = IG * fgesamt-

Der Faktor fgesamt Wird aus den Gewichtungsfaktoren der Tierarten ermittelt. Dabei wird be-
ricksichtigt, welchen Anteil die durch diese Tierarten verursachten Immission an der Ge-
samtimmission hat (s. Ziffer 4.6 der GIRL)

4.1 Ausbreitungsmodell

Fur die Geruchsausbreitung wird gemal3 Ziffer 4.5 der GIRL und den Auslegungshinweisen
der GIRL das Programm AUSTAL2000 herangezogen, bei dem es sich um eine Weiterent-
wicklung der im Anhang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungsrechnung handelt. Der
Rechenkern des Ausbreitungsmodells ,AUSTAL2000“ wurde von dem Ing.-Biro Janicke im
Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) im Jahr 1998 konzipiert und wird seitdem stetig wei-

ter entwickelt.
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Der Rechenkern (Version 2.5.1-WI-x), mit dem auch die belastigungsrelevanten Geruchs-
kenngrof3en (= IGy) berechnet werden kénnen, wurde im August 2011 vom UBA freigegeben
und im Internet unter der Seite www.austal2000.de veroffentlichet.

Die fur den Rechenkern entwickelte Benutzeroberflache mit der Bezeichnung ,AUSTAL
View, Version 8.6.0" stammt von der Firma ArguSoft GmbH & Co KG. Verwendet wurde der
aktualisierte Rechenkern 2.6.11-WI-x.

Grundsatzlich besteht bei diesem Modellsystem die Moglichkeit meteorologische Daten in
Form einer reprasentativen Zeitreihe (akterm) oder als mehrjahrige Haufigkeitsverteilung von
Ausbreitungssituationen (aks) heranzuziehen. Die Verwendung von mehrjahrigen Haufig-
keitsverteilungen von Ausbreitungssituationen stellt in der Tierhaltung den Regelfall dar. Zeit-
reihen werden hingegen eingesetzt, wenn entweder entsprechende wiederkehrende Fluktua-

tionen oder Leerzeiten bei den Emissionen zu berlcksichtigen sind.

In der Ausbreitungsrechnung wird ein Lagrange-Algorithmus nach VDI 3945 Blatt 3 verwen-
det. Dabei wird der Weg von Spurenstoffteilchen (z. B. Schadgas- oder Geruchsstoffteilchen)
simuliert und aus der rdumlichen Verteilung der Simulationsteilchen auf die Konzentration

der Spurenstoffe in der Umgebung eines Emittenten geschlossen.

Das Ergebnis ist hinsichtlich seiner statistischen Sicherheit von der Anzahl der Simulations-
teilchen abhangig. Durch die Erhéhung der Teilchenmenge kann der Fehler beliebig klein

gemacht werden.

AnschlieRend kann unter Verwendung einer reprasentativen Ausbreitungsklassenstatistik
oder Zeitreihe die absolute kumulative Haufigkeit der Uberschreitung der voreingestellten
Geruchsstoffkonzentration fir im Beurteilungsgebiet gelegene Beurteilungsflachen ermittelt
werden. Die Festlegung des Rechennetzes erfolgt bei der Wahl interner Gitter durch das

Ausbreitungsmodell und ist beeinflusst von Hohe und Ausdehnung der Quellen.

Die berechneten Immissionswerte stellen Mittelwerte der Netzflachen dar. Da die Beurtei-
lungsflachen nach GIRL von den in AUSTAL2000 verwendeten Netzgrofien abweichen kon-
nen, ist fur die Beurteilungsflachen nach GIRL aus den Flachenmittelwerten unter Beriick-
sichtigung der Uberlappung der Rasterflaichen das gewichtete Mittel der Geruchsstunden-

haufigkeit in einem gesonderten Rechenlauf zu ermitteln.

Das vorgenannte Ausbreitungsmodell prognostiziert auf der Grundlage des Geruchsstun-
denmodells und der Berechnungsbasis 1 GE/m® unter Beriicksichtigung standortrelevanter
meteorologischer Daten die relative Uberschreitungshaufigkeit in Jahresstunden fiir Beur-
teilungsflachen beliebiger GrolRe und Lage bis hin zu einzelnen Punkten im Umfeld einer

geruchsemittierenden Anlage.


http://www.austal2000.de/
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Als Berechnungsbasis ist eine Geruchsstoffeinheit je Kubikmeter (1 GE/m?3) heranzuziehen,
womit entsprechend der GIRL sichergestellt werden soll, dass nur erkennbare Gerliche

prognostiziert werden.

Geruchsimmissionen sind nach der GIRL zu beurteilen, wenn sie nach ihrer Herkunft aus
Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar gegeniber Gerliichen aus dem Kfz-Verkehr, dem
Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen DingemaRnahmen oder Ahnlichem
sind.

4.2 Datengrundlage fur die Eingabeparameter in der Ausbreitungsrechnung

Fur die Ausbreitungsrechnung werden i. d. R. tatsdchlich mittels Messung festgestellte Ge-
ruchskonzentrationen herangezogen. Da die Ermittlung solcher Daten vor Ort einen sehr
hohen Zeit- und Kostenaufwand erfordert und zudem von vielen schwer reproduzierbaren
Voraussetzungen abhangig ist, bedient man sich bereits bekannter Jahresmittelwerte der
Geruchsstoffemissionen. Solche Jahresmittelwerte, die auch den Tages- und Jahresgang
der Geruchsstoffemissionen enthalten, wurden u. a. von OLDENBURG (1989) durch olfakto-
metrische Untersuchungen ermittelt und dokumentiert.

Die Geruchsemissionsfaktoren der einzelnen Tiergruppen sind in der VDI-Richtlinie 3894,
Blatt 1 (2011) aufgefiihrt. Diese Datenbasis wird im Folgenden verwendet.

Der Warmestrom, der sich aus dem Abluftvolumenstrom und der Ablufttemperatur ergibt,

und die Abluftaustrittsgeschwindigkeit beeinflussen die Abgasfahneniiberhéhung.

Eine Uberhéhung der Abgasfahne fiihrt u. a. zu einer VergroRerung der Transmissions-
strecke und damit in der Regel zu einer starkeren Verdinnung der Geruchsstoffe bis zum

Immissionsort und einer geringeren bodennahen Immission.

Die Abgasfahneniiberhthung wird jedoch nur dann voll wirksam, wenn ein ungestorter Ab-
transport mit der freien Luftstromung erméglicht wird. Im vorliegenden Fall war die Anforde-

rungen der TA Luft fir gerichtete Quellen fir keine Quelle erfillt.

Die Hohe der berlcksichtigten Geruchsemissionen und die Emissionszeiten sowie tier-
artspezifischen Gewichtungsfaktoren aller bertcksichtigten Tierhaltungen sind in den An-

hangen 2 bis 8 zusammengestellt.

Dabei erhielt die Rinderhaltung einschliel3lich der zugeordneten Mist- und Maissilagelage-
rung den Gewichtungsfaktor f = 0,5, die Schweinehaltung einschliel3lich der Giillelagerung
erhielt den Gewichtungsfaktor f = 0,75. Die Pferde- und Schafhaltung (einschlieR3lich der zu-
gehorigen Mistlagerung) sowie die Emissionen aus der Grassilagelagerung wurden mit dem

Gewichtungsfaktor f = 1 belegt.
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Am Annahmeschacht der ehemaligen Klaranlage wurde eine Emission von 10 GE/m2 der

Schachtoffnung berticksichtigt (Durchmesser des Annahmeschachtes 3 m).

Die Ausbreitung von Schadstoffen in der Atmosphére ist abhédngig von der Witterung. Von
mafigeblicher Bedeutung sind hierbei die Windverhaltnisse.

Meteorologische Daten werden von den Wetterdiensten erfasst und in Form von Ausbrei-
tungsklassenstatistiken oder Zeitreihen fur die von ihnen betriebenen Wetterstationen zur
Verfigung gestellt. Sie beinhalten Angaben zur Haufigkeit von Windrichtungen, Windge-
schwindigkeiten und Ausbreitungsklassen - entweder fir einen durchschnittichen Witte-
rungsverlauf (Ausbreitungsklassenstatistik) oder fur ein reprasentatives Jahr (Zeitreihe) - und
beschreiben somit die in der Atmosphére vorherrschenden meteorologischen Verhaltnisse,
die fur die Ausbreitung und Verdiinnung von Luftschadstoffen jeglicher Art verantwortlich
sind.

Ausbreitungsklassen, auch Stabilitdtsklassen genannt, beschreiben den Zustand der atmo-
sphéarischen Grenzschicht. Sie sind ein Gradmesser fir die atmosphérische Turbulenz, wel-
che wiederum die horizontale und vertikale Diffusion von Luftbeimengungen beeinflusst.
Ausbreitungsklassen bestimmen somit die Geometrie der Abluftfahne und beeinflussen auf
diese Weise die Form des Immissionsfeldes im Lee des Emittenten. Die Bestimmung einer
Ausbreitungsklasse erfolgt in Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit und dem Bede-

ckungsgrad.

Ausbreitungsklassenstatistiken oder Zeitreihen bilden somit die meteorologische Grundlage

fur die Simulationsrechnung der Schadstoffausbreitung.

Fur den Ortsteil Aschendorf der Stadt Papenburg liegen keine standortgenauen me-
teorologischen Daten vor. Deshalb muss auf Daten einer dem Witterungsverlauf im Beurtei-

lungsgebiet der Ausbreitungsrechnung adaquaten Wetterstation zurlickgegriffen werden.

Zur Simulation der meteorologischen Bedingungen fir die Geruchsstoffausbreitung wird vor
diesem Hintergrund ein von der MeteoGroup gelieferter reprasentativer Datensatz der Wet-
terstation ,Papenburg” (AKT von 01/2009 bis 12/2009) eingesetzt.

Der Messort ,Papenburg® ist weniger als 12 km von dem Beurteilungsgebiet entfernt und
stellt somit unter geographischen und klimatischen Gesichtspunkten eine gute raumliche

Anndherung an die meteorologischen Verhdltnisse im UG dar.

Fir diese Station wird vom Wetterdienst das Jahr 2009 als représentativ benannt.

Die Windrose dieser Station ist der Abbildung 1 zu entnehmen.



Windgeschw.
[m/s]

- R [] =0
85-100
7.0-84
55-69
39-54
24-348
1.9-23
14-13
=14
Windstille: 0,18%
Umifd. Wind: 0,00%

DOOCNE N

Abbildung 1: Windrose der Wetterstation Papenburg, 2009
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Die Gebaude der Stallanlagen sind als Hindernisse im Windfeld anzusehen und erhdhen die
Rauigkeit. Sie haben damit Einfluss auf die Ausbreitung der Geruchsstoffe insbesondere im
Nahbereich dieser Gebaude. Diese Gebaudeeinflisse werden dadurch berticksichtigt, indem
die Quellen die unter dem 1,2fachen der Gebaudehothe liegen als vertikale Linienquellen
bzw. Volumenquellen von 0 m bis hq (= Quellhéhe) modelliert werden (VDI 3783, Blatt 13).
Liegt die Abluftfihrung zwischen dem 1,2 und 1,7fachen der Gebédudehthe, wird eine Linien-
guelle von hy/2 bis hy verwendet. Die Rauigkeit dieser Stallgebaude bleibt dann bei der Er-
mittlung der Rauigkeitslange fir den Rechengang unbericksichtigt

Die Rauigkeitslange ist fur ein kreisformiges Gebiet um die Abluftpunkte festzulegen, dessen
Radius das Zehnfache der Bauhdhe der Abluftfiihrung betragt. Setzt sich dieses Gebiet aus
Flachenstiicken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauig-
keitslange durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Fl&-
chenanteil zu bestimmen und anschlieend auf den nachstgelegenen Tabellenwert zu run-
den (TA Luft, Anhang 3, Abschnitt 5). Zur Ermittlung der mittleren Rauigkeitslénge ist eine
Bauhohe von Mindestens 10 m anzusetzen (VDI 3783 Blatt 13).

Die Rauigkeit, die sich anhand des Corine-Katasters mit Hilfe der verwendeten Software er-
rechnen lasst, hat fur den Rechengang einen Wert von 0,329 m ergeben, der auf die nachst-

gelegene Rauigkeitsklasse von

Zo=0,2m

gerundet wurde.

In den kreisformigen Gebieten fur die Rauigkeitsermittlung befinden sich hauptséchlich die
Hofstellen der landwirtschaftlichen Betriebe. Da die Effekte der Stallgebaude auf die Rauig-
keit bereits Uber die oben beschriebene Quellmodellierung berlicksichtigt wurden, kann eine
Unterschatzung der Rauigkeit, die sich aus der Abrundung ergeben kdnnte, ausgeschlossen

werden.
Fur den Rechengang wurde ein Rechengitter mit einer Maschenweiten von 20 m verwendet.
Die Rechnung wurde mit der Qualitatsstufe qs = 1 durchgefihrt.

Das Rechenlaufprotokoll mit den vollstandigen Angaben der in der Ausbreitungsrechnung
verwendeten Daten und Einstellungen ist in der Anlage Il zu finden. Im Anhang 1 ist dartiber
hinaus das Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe emissionsseitig die Geruchsstoffkon-

zentration bestimmt wird.
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4.3 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse

Die Berechnung der Geruchsimmissionen soll nach der GIRL auf quadratischen Beurtei-
lungsflachen erfolgen, deren Seitenlange einheitlich 250 m betragt. In Abweichung von die-
sem Standardmafl3 kdnnen geringere Rastergréf3en - bis hin zu Punktbetrachtungen - ge-
wahlt werden, wenn sich die Geruchsimmissionen durch eine besonders inhomogene Ver-
teilung innerhalb der immissionsschutzrechtlich relevanten Beurteilungsflachen auszeichnen.

Dies ist haufig in landwirtschaftlich gepragten Bereichen anzutreffen.

Um vor diesem Hintergrund die Auflésungsgenauigkeit der Ausbreitungsrechnung beziglich
der zu erwartenden Geruchsstundenbelastung erhéhen zu kénnen, wurde die Kantenlange
der Netzmasche der Geruchsauswertung gleich der Rechengittermaschenweite (20 m *

20 m) gewahlt.

Vor der eigentlichen Berechnung der Immissionswerte im Plangebiet erfolgte die Prifung, ob
die Emissionen des Betriebes Hackling zu einem relevanten Beitrag der Gesamtbelastung im
Plangebiet fihren wird. Nach 3.3 GIRL ist dann von einem relevanten Beitrag einer Anlage
zur Gesamtbelastung auszugehen, wenn die Emissionen der Anlage zu Wahrnehmungshau-
figkeiten in mehr als 2 % der Jahresstunden fiihren. In dem Anhang 8, Seite 4, ist hierzu das
Rechenergebnis zu finden. Das Plangebiet liegt deutlich au3erhalb der Isoplethe einer Ge-
ruchswahrnehmungshaufigkeit in 2 % der Jahresstunden. Ein relevanter Beitrag der Emissi-
onen des Betriebes Hackling zur Geruchsgesamtbelastung des Plangebietes konnte daher
ausgeschlossen werden. Diese Emissionen wurden daher im folgenden Rechengang ver-

nachlassigt.
Die ermittelten belastigungsrelevanten Kenngrdf3en sind in der Anlage Il zu finden.

Im westlich Bereich des Plangebietes wird es zu bel&stigungsrelevanten Kenngrof3en von
tber 10 % kommen. Betroffen ist ein Streifen mit einer Tiefe von 70 bis 80 m entlang der

Hauptstraf3e. Dieser Bereich sollte von einer Wohnnutzung ausgenommen werden.

Im restlichen Teil des Plangebietes wird die belastigungsrelevante Kenngrdl3e unter einem
Wert von 10 % liegen. Dieser Teil ist aus geruchsimmissionsschutzfachlicher Sicht ohne Ein-

schrankungen fir eine Bebauung nutzbar.

5 Zusammenfassende Bewertung

Die Stadt Papenburg beabsichtigt, die Wohnbebauung an der Waldseestral3e in Aschendorf
zu erweitern. Da in der Nachbarschaft der Planflache landwirtschaftliche Tierhaltung betrie-
ben wird, die Geruchsemissionen verursacht, soll geprift werden, ob sich die Ge-

ruchsimmissionen im Bereich des Plangebietes im tolerierbaren Bereich bewegen.



-12 -
Die Stadt Papenburg hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen beauftragt, die Ge-

ruchsimmissionen zu bestimmen.

Die Begutachtung erfolgte gemafd Geruchsimmissions-Richtlinie Niedersachsen (GIRL). Da-
bei wird die belastigungsrelevante Kenngrol3e bestimmt, die gemafld GIRL vom 29.02.08 und
einer Ergédnzung vom 10.09.08 bei der Beurteilung der Belastigung durch Geriiche aus Tier-

haltungsanlagen heranzuziehen ist.

Die Geruchsemissionen von sieben landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen wurden be-
rucksichtigt. Dabei wurden fir zwei Betriebe geplante Erweiterungsschritte in den Tierhal-
tungen berticksichtigt. Die anderen Betriebe schlossen entweder eine Erweiterung ihrer Tier-
haltung aus oder eine Erweiterung ihrer Tierhaltungen ist bereits durch vorhandene Bebau-

ung eingeschrankt.

Die Emissionen, die der Milchviehhaltung zuzuordnen sind, wurden mit Ausnahme der Gras-
silagelagerung mit dem Gewichtungsfaktor f = 0,5 bewertet, wahrend die Emissionen der
Schaf- und Pferdehaltung den Gewichtungsfaktor f = 1 erhielten. Der Schweinehaltung wur-

de der Gewichtungsfaktor f = 0,75 zugeordnet.

Abweichend von dem in der GIRL genannten Standardmalf3 fur Rasterflachen wurden hier,
aufgrund der kleinrAumigen Anordnung der Nachbarschaft, die Geruchswahrnehmungshau-
figkeiten fur Rasterflachen mit einer Kantenlange von 20 m x 20 m errechnet.

Die Ausbreitungsrechnung brachte folgendes Ergebnis:

Im westlich Bereich des Plangebietes wird es zu belastigungsrelevanten Kenngréf3en von
tber 10 % kommen. Betroffen ist ein Streifen mit einer Tiefe von 70 bis 80 m entlang der

Hauptstral3e. Dieser Bereich sollte von einer Wohnnutzung ausgenommen werden.

Im restlichen Teil des Plangebietes wird die belastigungsrelevante Kenngréf3e unter einem
Wert von 10 % liegen. Dieser Teil ist aus geruchsimmissionsschutzfachlicher Sicht ohne Ein-

schrankungen fur eine Bebauung nutzbar.

Dr. Norbert Biller

Fachbereich 3.12 — Sachgebiet Immissionsschutz
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Bauleitplanung der Stadt Papenburg im Bereich Aschendorf, WaldseestraBe
topografische Einordnung des Plangebietes und der benachbarten Tierhaltungen
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Anlage Il

Lapdwirtschaﬁskammer
Niedersachsen

Bauleitplanung der Stadt Papenburg im Bereich Aschendorf,

Waldseestralte

Rechenlaufprotokoll

2016-07-18 11:43:32 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000,
Copyright (c¢) Umweltbundesamt,
Copyright (c) Ing.-Bliro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Version 2.6.11-WI-x
Dessau-Rofzlau,

2002-2014

Modified by Petersen+Kade Software ,

2014-09-

09

Arbeitsverzeichnis: D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008

Erstellungsdatum des Programms:

Das Programm lauft auf dem Rechner "LWK110224".

> settingspath "C:\Program Files
View\Models\austal2000.settings"

1220.55

5
1
8
4

160859

1:

59
3%
73
0.00

27.81

> ti "aschendorf20le"
> ux 32387149
Bezugspunktes

> uy 5879002
Bezugspunktes

> qgs 1

> az

> dd 20

> x0 203

des Gitters

> nx 90

Richtung

> y0 586

des Gitters

> ny 90

Richtung

> xq 1181.62
735,29 704.1
492.00 556.4
416 .37 436.9
380.44 3057
> yg 1578.51
6925.17 704.3
1190.98 1163.
1435.67 1507
1921.81 1814.
> hg 0.00

0.00 0.00C
0.00 0.00
5.00 0.00
0.00 0.00
> ag 28.58

10.25 12.40
42 .37 8.00
0.00 2200
43.44 0.00

"Papenburg2009.akterm"
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00
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1590,
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1805.35
0.00

.00

.00

.00

.00

O O OO

0.00
2.60
25.82
0.00
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00

Beginn der Eingabe

'Projekt-Titel

2014-09-10 09:06:28

(x86) \Lakes\AUSTAL

'x-Koordinate des

'y-Koordinate des

'Qualitatsstufe
"AKT-Datei
'ZellengrdfRe (m)

'x-Koordinate der 1l.u. Ecke

'Anzahl Gitterzellen in X-

'y-Koordinate der 1l.u. Ecke
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763.56
655.98
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708.28
933.97
1475.93
1860.96

0.00
0.00
0.00
0.00

29.84
20.86
0.00
12.40

748.39
565.20
477.26
349.80
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1464.
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0.00
0.00
0.00
0.00

47.22
26.54
0.00
34.42

748.39
534 .84
431.97
354.63

691.79
1160.38
1476.18
Y922.02

0.00
0.00
0.00
0.00

47.22
20.24
0.00
43.65
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Bauleitplanung der Stadt Papenburg im Bereich Aschendorf,
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2618 0 0 0 0 0 0
0

> odor_ 100 ? ? 162 0 0 0
0 0 0 ? ? ?
264 70 0 0 0
0 0 0 0 0 96 0

—============================= FEnde der Elngabe

Anzahl CPUs: 8

Die Ho6he hg der Quelle 1 betragt weniger als 10
Die Héhe hg der Quelle 2 betragt weniger als 10
Die Hoéhe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Die Hdéhe hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10
Die Hoéhe hg der Quelle 5 betragt weniger als 10
Die Héhe hg der Quelle 6 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 7 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 8 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 9 betrégt weniger als 10

Die H6he hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die Hbhe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die H6he hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die Hbhe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10
Die Hbéhe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die Hbhe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die Hbhe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 19 betrdgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die Hoéhe hg der Quelle 21 betridgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 23 betrdgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 24 betrdgt weniger als 10
Die Hdhe hg der Quelle 25 betradgt weniger als 10
Die HoOhe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10

ssssssszgagazgsgsg "CTRPEEE

Standard-Kataster zO-utm.dmna (7e0adae7) wird verwendet.

Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.329 m.

Der Wert von z0 wird auf 0.20 m gerundet.

Die Zeitreihen-Datei

"D: /Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/zeitreihe.dmna" wird
verwendet .

Es wird die Anemometerhdéhe ha=4.6 m verwendet.

Die Angabe "az Papenburg2009.akterm" wird ignoriert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50afs80
Prifsumme VDISP 3d55c8hb9
Prafsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme SERIES be2b4d24

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"
TMT: 365 Tagesmittel (davon ungiltig: 0)



e Landwirtschaftskammer

Anlage Il, Seite 4 Niedersachsen

Bauleitplanung der Stadt Papenburg im Bereich Aschendorf,
Waldseestralle

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor-j0o0z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor-j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 050"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungiltig: 0)

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor 050-
jo00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor 050-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungiltig: 0)

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor 075-
jo0z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor 075-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"

TMT: 365 Tagesmittel (davon ungultig: 0)

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor_100-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/Austalergebnisse/Biller/aschendorf2016/erg0008/odor_ 100-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-X.

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhéufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn
Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit beil z=1.5 m

ODOR JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 333 m, y= 1856 m ( 7, 64)
ODOR_050 JO0O : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 333 m, y= 1856 m ( 7, 64)
ODOR_075 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 433 m, y= 1476 m ( 12, 45)
ODOR_100 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 1213 m, y= 1596 m ( 51, 51)
ODOR_MOD J0O : 100.0 % (+/- ? ) bei x= 1213 m, y= 1596 m ( 51, 51)

2016-07-18 12:23:03 AUSTAL2000 beendet.
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Anhang 1

Olfaktometrie

Messungen zur Bestimmung von Geruchsstoffkonzentrationen erfolgen gemafR der GIRL
nach den Vorschriffen und MaRgaben der DIN EN 13725 vom Juli 2003. Bei der
Olfaktometrie handelt es sich um eine kontrollierte Darbietung von Geruchstragern und die
Erfassung der dadurch beim Menschen hervorgerufenen Sinnesempfindungen. Sie dient
einerseits der Bestimmung des menschlichen Geruchsvermégens andererseits der

Bestimmung unbekannter Geruchskonzentration.

Die Durchftihrung von Messungen zur Bestimmung von Geruchskonzentrationen beginnt mit
der Probenahme und Erfassung der Randbedingung. Wahrend der Probenahme wird die
Luftfeuchte und AuRentemperatur mit Hilfe eines Thermo Hygrografen (Nr. 252, Firma
Lambrecht, Gottingen) aufgezeichnet. Windgeschwindigkeit und -richtung werden, sofern
von Relevanz, mit einem mechanischen Windschreiber nach Wélfe (Nr. 1482, der Firma
Lambrecht, Gottingen) an einem reprasentativen Ort in Nahe des untersuchten Emittenten
erfasst. Die Abgas- oder Ablufttemperatur wird mit einem Thermo-Anemometer (L. Nr. 3025-
700803 der Firma Thies-wallec) ermittelt oder aus anlagenseitigen Messeinrichtungen

abgegriffen.

Der Betriebszustand der emittierenden Anlage/Quelle wird dokumentiert. Die Ermittlung des
Abgas-/Abluftvolumenstromes wird mit Hilfe eines Uber die Zeit integrierend messenden
Flugelradanemometers DVA 30 VT (Nr. 41338 der Firma Airflow, Rheinbach) oder aus
Angaben (ber die anlagenseitig eingesetzte Technik durchgefuhrt.

Die Geruchsprobenahme erfolgt auf statische Weise mit dem Probenahmegerat CSD30 der
Firma Ecoma mittels Unterdruckabsaugung in Nalophan-Beuteln. Hierbei handelt es sich um
geruchsneutrale und annahernd diffusionsdichte Probenbeutel. Als Ansaugleitungen fiir das
Probennahmegerat dienen Teflonschlduche. Je Betriebszustand und Emissionsquelle

werden mindestens 3 Proben genommen.

Die an der Emissionsquelle gewonnenen Proben werden noch am gleichen Tag im
Geruchslabor der LUFA Nord-West mit Hilfe eines Olfaktometers (Mannebeck TO6-H4P) mit

Verdinnung nach dem Gasstrahlprinzip analysiert.



Der Probandenpool (ca. 15 Personen) setzt sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
LUFA zusammen, die sich regelmaRig hinsichtlich ihres Geruchsempfindens
Probandeneignungstests unterziehen, um zu kontrollieren, ob ihr Geruchssinn als ,normal®
einzustufen ist. Nur solche Probanden, die innerhalb der einzuhaltenden Grenzen liegen, die
fur n-Butanol und H.S genannt sind, nehmen an der olfaktometrischen Analyse teil. Die

Ergebnisse der Eignungstests werden in einer Karte dokumentiert.

Die Analyse erfolgt nach dem so genannten Limitverfahren. Zunéchst wird den Probanden
synthetische Luft dargeboten, um dann ausgehend von einem fur die Probanden
unbekannten Zeitpunkt Riechproben mit sukzessiv zunehmender Konzentrationsstufe
darzubieten. Der jeweilige Proband teilt per Knopfdruck dem im Olfaktometer integrierten
Computer mit, wenn er eine geruchliche Verdnderung gegenilber der Vergleichsluft
wahrnimmt oder nicht (Ja-Nein-Methode). Nach zwei positiv aufeinander folgenden
Antworten wird die Messreihe des jeweiligen Probanden abgebrochen. Fur jede
durchgefilhrte Messreihe wird der Umschlagpunkt (Zy) aus dem geometrischen Mittel der
Verdiinnung der letzten negativen und der beiden ersten positiven Antworten bestimmt. Die
Probanden filhren von der Geruchsprobe jeweils mindestens drei Messreihen durch. Aus
den Logarithmen der Umschlagpunkte werden der arithmetische Mittelwert (M) und seine
Standardabweichung (S) gebildet. Der Mittelwert als Potenz von 10 ergibt den Z oder Z (so) —

Wert, der die Geruchsstoffkonzentration angibt.



	Vorblatt
	blpwaldseestraße
	Anlagen

